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Ffaͤllen etwas erhalten , iſt in der Steuer⸗

Ordnung nicht vorgeſchrieben , auch iſt bey

der vorgeſchriebenen Geſchaͤfts - Manſpula⸗
tion ein fortſchreitendes Zuruͤckgehen auf

diejenige Perſon , welcher von Gefaͤllen durch

beſondere Vertraͤge einen Theil erhalten ,

nicht wohl moͤglich, und wird ſeiner Zeit

naͤher beſtimmt werden , ob derjenige , wel⸗

cher die von den Guͤtern beziehende Gefaͤlle

verſteuren muß , wegen der darauf haften⸗

den §. 49. nicht erwaͤhnten Laſten einen

Rückgriff, und in welcher Art an diejenigen

Perſonen hat , denen er einen Theil ſeines
Gefaͤllbezugs wieder abgeben muß .

. ) Der Blut⸗ , Honig⸗ und Wachs⸗ „Zehnd,
iſt weder in die Haͤuſer⸗ noch Grund⸗ ⸗Steuer

Au ziehen .

entſbedong der NiE Se Commiſſton
vom r Suly, i8u,,i Bragen

des
Sejieth-

oa 3. ad : 273 . Bey mancher Sale, vor⸗

rS in fruͤhern Jahren , kommt der Koͤtner⸗
Ertrag vom Zehnden in den Rechnungen, nach

Abzug des Dreſcherlohns ein , da — ohne Zweifel
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wegen der Einſammlung und dem Dreſcherlohn

ca dng Stroh auper Anfang bleibt , ſo entſteht

die Frage : ob nicht hier dem in den Rechnun⸗

gen eingetragenen reinen Koͤrner - Ertrag ,we⸗
gen der darunter nicht enthaltenen Koͤrner , die

vom Brutto⸗Ertrag als Dreſcherlohn abge⸗
reicht worden ſind , eine

Parhalnifiafaa Summe ]

beyzuſchlagen ſeye ? |

Bekanntlich betraͤgt der :Dreſcherluhn Fáufig
den zehnden Theil des Ganzen und noch mehr .

ad 3. wurde geantwortet:
Da die Weglaſſung des Strohs allerdings

als Aequivalent der Einheimſungs⸗„ Koſten des

Zehndens und auchdes Dreſcherlohns angeſehen
wird , ſo muß der volle Koͤrner⸗ Ertrag ohne |
Abzug des in Natura bezahlten Dreſcherlohns

in Anſatz kommen , welches den betreffenden
Recepturen zu bemerken iſt .

b . Auf die5 . Frage wurde erwiedert :

Der Flaͤchen⸗ „Gehalt der Ery - Gruben , H

Stein⸗ und Gypsbruͤche iſt blos in ſo / weit ab⸗

zuſchäͤtzen, als dadurch baubares — oder zu
Wald allenfalls Setignetes, Terran verloren ge⸗

gangen iſt .

Eigentliche Bergwerke , die aa Schacht
und Stollen betrieben werden , ſind kein Gegen⸗
ſtand der Grund , Steuer , die es blos mit der
Oberflaͤche des Bodens zu thun hat , -



X c, Zur 7. Frage .

Staͤndige Waid,⸗Zinſe ſind dem Bezieher

wie Guͤlten und Zinſen anzuſetzen , dem Abge⸗

benden aber , wenn ſie auf einzelnen Guͤtern

haften , abzuziehen . — Haften ſie auf der gan⸗

zen Gemarkung , ſo ſind ſie eben ſo wenig als

Zehnden und Beeten zum Abzug geeignet , da

ſich der Minderwerth der Guͤter uͤberhaupt ,

wegen dieſer Laſt ſchon in den Kaufpreiſen dar⸗

ſtellt ; die Waide kommt in jedem Fall in An⸗
ſchlag , wo ſie auf fremden Guͤtern ausgeuͤbt

wird , und von den geduldet werden

muf : `

d . Zur 8. Frage :

Die Hanf - Roͤſten ſind nicht zu cataſtriren .

36.

cheidung der ienen AN on

vom 18 : July 1811 .

I . Huf Anfragen deg Stus Commiſſaͤrs Fiſcher

von Ettenheim ; die Guͤter⸗Claſſi mmng bez

treffend . ; i

1 ) Wo keine natuͤrlichen Graͤnzen uan
find , da koͤnnen die Gewanne und Claſſen⸗

Abtheilungen wohl nicht anders als durch die

Namen der Eigenthuͤmer bezeichnet werden .
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